
 

 

23. Januar 2015 

 

Stellungnahme zur Verbändeanhörung der 

„Gesetzesinitiative Fracking“ der Bundesregierung  
 

Hydrothermale Geothermie benötigt kein Fracking 

 

Die Bundesregierung hat ein Gesetzespaket zur Regelung von Fracking-Vorhaben in Schiefer-

gas- und Kohleflözgestein sowie „Tight Gas“ geplant. Auch für petrothermale Geothermie-

anlagen werden Änderungen vorgesehen. Zudem werden im Referentenentwurf auch Geset-

zesänderungen im Bergrecht und Wasserhaushaltsgesetz angestrebt, die mit dem Auf-

brechen von Gestein nichts zu tun haben. Betroffen sind hier auch hydrothermale Geothermie-

bohrungen, die ohne hydraulisches Aufbrechen von Gestein niedergebracht werden. Sie sind in 

Bezug auf ihre Umweltrelevanz losgelöst von der aktuellen Diskussion zu beurteilen. Diese 

Änderungen entbehren einer Rechtfertigung und führen zu problematischen Mehrbelastungen 

für die Geothermiebranche. Zudem sind zugrunde gelegte Begriffe nicht ausreichend definiert. 

Die Gesetzesänderungen in den vom Fracking unabhängigen Sachverhalten sind daher zu 

streichen.  

Die hydrothermale Geothermie ist ein seit Jahren bekanntes Verfahren und durch die Erbrin-

gung von planbarer Energie ein integraler Bestandteil der Energiewende im Strom- und Wär-

memarkt. Diese Rolle wurde zuletzt auch im novellierten EEG bestätigt. Für die Bereitstellung 

Erneuerbarer Wärme ist sie unverzichtbar. Zudem werden bei der hydrothermalen Geother-

mie nur Gebirgsformationen mit bestehenden Fließwegen genutzt; es werden keine neuen 

Wegsamkeiten durch hydraulisches Aufbrechen von Gestein geschaffen. Die geplanten Fra-

cking-Regelungen sind daher nicht auf hydrothermale Tiefbohrungen anzuwenden, da dies 

sachlich nicht gerechtfertigt ist.  

Bei der petrothermalen Geothermie wird die Fließrate in nahezu wasserundurchlässigen Ge-

steinen durch Einpressen von Wasser unter hohem Druck erhöht. Zur Verdeutlichung der 

Technologieunterschiede hat der Bundesverband Geothermie (Prof. Dr. Rüdiger Schulz) eine 

Definition für petrothermale Geothermie entworfen, die auch bei der Definition des Technolo-

giebonus‘ im EEG anerkannt wurde1. Hier akzeptiert der Bundesverband Geothermie im We-

sentlichen die geplanten Anforderungen. 
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Der Bundesverband begrüßt die Konkretisierung der Bergschadensvermutung. Mit dieser 

Regelung erhalten Bürger Rechtssicherheit, dass gegebenenfalls auftretende Schäden 

durch die Betreiber bezahlt werden. Der Gesetzesentwurf müsste jedoch bei der Definition 

der Einwirkungsgebiete genau formuliert werden (analog zum Erdgas). 

 

Forderungen: 

• Die Gesetzesinitiative Fracking ist auf die Schaffung neuer Risse bei der Gewinnung 

von Erdgas, Erdöl und petrothermaler Geothermie zu beschränken.  

• Die hydrothermale Geothermie sollte aus dem Geltungsbereich der Änderungen 

herausgehalten werden. Als Bestandteil der Energiewende im Wärme- und 

Stromsektor sollte sie weiterhin Möglichkeiten zur Entfaltung haben und nicht durch 

zusätzliche Belastungen an der Marktdurchdringung gehindert werden. 

• UVP-Prüfungen sind auf die Förderung von Gas aus Kohle- und Schiefergestein so-

wie „Tight Gas“ und die petrothermale Geothermie zu beschränken.  

• Werden bei petrothermaler Geothermie keine wassergefährdenden Stoffe einge-

setzt, findet eine UVP-Vorprüfung statt. 

• Für hydrothermale Geothermieprojekte ist nur eine UVP-Vorprüfung von Nöten, 

wenn der Bohrstandort eines Geothermieprojekts sich in einem Naturschutzgebiet 

befindet. 

• Tiefbohrungen für Geothermie in Naturschutzgebieten bleiben weiterhin zulässig. 

Eine Benachteiligung von Tiefer Geothermie gegenüber dem Öl-und Gasbergbau ist 

– insbesondere unter dem Aspekt der Energiewende mit der Zielstellung einer Ab-

lösung der Nutzung fossiler Energieträger durch erneuerbare Energiequellen – nicht 

hinzunehmen. In Bayern wird das Thermalwasser wasserrechtlich als Trinkwasser 

eingestuft und genießt entsprechenden Schutz. Insofern ist eine Trinkwasser-

gefährdung ausgeschlossen. Selbst die stärker salzhaltigen Thermalwässer, bei-

spielsweise im Oberrheingraben, sind nach den derzeitigen Regelwerken als nur ge-

ring wassergefährdend einzustufen (maximal WGK 1).  

• Die bestehenden Regelwerke für geothermale Tiefbohrungen sind ausreichend und 

genügen den Anforderungen des Grundwasser- und Trinkwasserschutzes. Grund-

wassermonitoring, seismisches Monitoring und Überwachung der Integrität von 

Bohrungen werden durch die Projektbetreiber bereits heute vorgenommen und sind 

zudem Bestandteile der durch die Bergämter der Länder erteilten Auflagen im 

Rahmen der bergrechtlichen Zulassungen.  
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Anmerkungen zum Referentenentwurf vom 18. Dezember 2014: 

Zu UVP-V Bergbau § 1 Nr. 8 

Referentenentwurf vom 18. 
Dezember 2014 

Korrekturvorschlag Erläuterung 

8. Tiefbohrungen ab 1 000 Me-
tern Teufe zur Aufsuchung und 
Gewinnung von Erdwärme  

a) in Naturschutzgebieten 
nach § 23 des Bundesnatur-
schutzgesetzes oder in Natura 
2000-Gebieten nach § 7 Absatz 
1 Nummer 8 des Bundesnatur-
schutzgesetzes oder 

b) mit Aufbrechen von Ge-
stein unter hydraulischem Druck; 

 

8. Tiefbohrungen ab 1 000 Me-
tern Teufe zur Aufsuchung und 
Gewinnung von Erdwärme  

a) in Naturschutzgebieten 
nach § 23 des Bundesnatur-
schutzgesetzes oder in Natura 
2000-Gebieten nach § 7 Absatz 
1 Nummer 8 des Bundesnatur-
schutzgesetzes oder 

b) mit Aufbrechen von Ge-
stein unter hydraulischem Druck 
bei petrothermal gewonnener 
Erdwärme, außer es werden 
keine wassergefährdende Stoffe 
eingesetzt; 

Für den Grundwasserschutz 
ausreichend ist die UVP-
Vorprüfung in Naturschutzgebie-
ten. Natura-2000-Gebiete soll-
ten von der UVP-Vorprüfung 
ausgenommen werden. 

Nur bei petrothermaler Geo-
thermie wird Gestein aufgebro-
chen. Bei hydrothermaler Geo-
thermie werden dagegen beste-
hende Fließwege genutzt. Zur 
Verdeutlichung der Technologie-
unterschiede hat der Bundes-
verband Geothermie eine Defini-
tion für petrothermale Geother-
mie entworfen, die auch bei der 
Definition des Technologiebonus‘ 
im EEG anerkannt wurde2. Die 
unklare Definition des „Aufbre-
chens von Gestein“ kann durch 
diese klare Definition ersetzt 
werden. 
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Zu UVP-V Bergbau § 1 Nr. 8a 

Referentenentwurf vom 18. 
Dezember 2014 

Korrekturvorschlag Erläuterung 

8a. Wiederverwendung, Entsor-
gung oder Beseitigung, ein-
schließlich Versenkbohrungen, 
der bei der Aufsuchung und Ge-
winnung von Erdwärme einge-
setzten und anfallenden Flüssig-
keiten. Soweit solche Maßnah-
men Teil eines Vorhabens nach 
Nr. 8 sind, sind ihre Umwelt-
auswirkungen im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
für dieses Vorhaben zu prüfen. 

 

8a.  Die Übertragung der Regelung 
für fossiles Fracking auf die Erd-
wärmenutzung sorgt für Verzer-
rungen und Unklarheiten. Daher 
ist dieser Abschnitt ersatzlos zu 
streichen. 

Reinjektionsbohrungen, die das 
Thermalwasser bei petrotherma-
len und hydrothermalen zurück 
in die Erde leiten, sind keine Ver-
senkbohrungen. Das zurückge-
führte Thermalwasser verbleibt 
nicht im Zielhorizont, sondern 
zirkuliert im Erdreich und wird 
über die Förderbohrung wieder 
zu Tage gefördert. 

In der derzeitigen Schwerpunkt-
region Bayern wird das Grund-
wasser meist sogar als Trink-
wasser ausgewiesen und ge-
nießt besonderen Schutz. Eine 
UVP macht hier keinen Sinn. 

Zudem ist der Begriff „anfallende 
Flüssigkeiten“ nicht präzisiert. 
Auch Bohrspülungen dürften 
unter den Geltungsbereich fallen 
und eine umfassende UVP für 
alle Erdwärmevorhaben auslö-
sen. 

Die zusätzlichen finanziellen 
Belastungen sind für Geother-
mieprojekte, die ohnehin geringe 
Gewinnspannen aufweisen, als 
zusätzliche Belastung nur 
schwer zu tragen.  
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Zu UVP-V Bergbau § 1 Nr. 10 

Referentenentwurf vom 18. Dezember 2014 Korrekturvorschlag Erläuterung 

10. Nicht von den Nummern 1 bis 9 erfasste 
Tiefbohrungen ab 1000 m Teufe  

a) zur Gewinnung von Bodenschätzen auf 
Grund einer allgemeinen Vorprüfung des Einzel-
falls nach § 3c Satz 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung, 

b) zur Aufsuchung von Bodenschätzen auf 
Grund einer standortbezogenen Vorprüfung des 
Einzelfalls nach § 3c Satz 2 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung unter Be-
rücksichtigung folgender Gebiete: 

aa) Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 
Nummer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes, 
bb) Naturschutzgebiete nach § 23 des Bun-
desnaturschutzgesetzes, 
cc) Nationalparke und Nationale Naturmonu-
mente nach § 24 des Bundesnaturschutzgeset-
zes, 
dd) durch Rechtsverordnung nach den §§ 51, 53 
Absatz 4 oder 76 Absatz 2 des Wasserhaus-
haltsgesetzes festgesetzte Wasserschutz-, 
Heilquellenschutz- oder Überschwemmungsge-
biete, nach § 73 Absatz 1 des Wasserhaus-
haltsgesetzes bestimmte Risikogebiete sowie 
nach § 76 Absatz 3 des Wasserhaushaltsge-
setzes vorläufig gesicherte Überschwemmungs-
gebiete, 
ee) Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, ins-
besondere Zentrale Orte im Sinne des § 2 Ab-
satz 2 Nummer 2 des Raumordnungsgesetzes 
vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das 
zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585) geändert worden ist, 
ff) in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete 
Denkmäler, Denkmalensembles, 
Bodendenkmäler oder Gebiete, die von der durch 
die Länder bestimmten Denkmalschutzbehörde 
als archäologisch bedeutende Landschaften 
eingestuft worden sind und 
gg) Erdbebenzonen 1 bis 3 nach DIN EN 1998-
1, Ausgabe Januar 20111 

10. Nicht von den Num-
mern 1 bis 9 erfasste Tief-
bohrungen ab 1000 m 
Teufe  

a) zur Gewinnung von 
Bodenschätzen auf Grund 
einer allgemeinen Vorprü-
fung des Einzelfalls nach § 
3c Satz 1 des Gesetzes 
über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung,  

b) zur Aufsuchung und 
Gewinnung von Boden-
schätzen auf Grund einer 
standortbezogenen Vor-
prüfung des Einzelfalls 
nach § 3c Satz 2 des Ge-
setzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung 
unter Berücksichtigung 
folgender Gebiete: 

aa) […] 
bb) […] 
cc) […] 
dd) […], 
ee) […], 
ff) […], 
gg) […], 

 

Eine allgemeine Vorprü-
fung aller Tiefbohrungen ist 
nicht zweckmäßig. Deshalb 
sollte 10a) ersatzlos ge-
strichen werden.  

Im Gegenzug kann Num-
mer 10b) um die "Gewin-
nung" ergänzt werden.  

Für den Grundwasser-
schutz ausreichend ist die 
UVP-Vorprüfung in Natur-
schutzgebieten. Der Un-
terpunkt aa) sollte daher 
gestrichen werden. 

10b ee), ff) und gg) sollten 
gestrichen werden, da in 
Bezug auf ff) der räumliche 
Schutzbereich der Denk-
mäler unklar ist, und in 
Bezug auf ee) und gg) die 
Haftungsproblematik be-
reits über die Neufassung 
der Bergschadenshaftung 
geregelt wird. 
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Zu ABBergV § 22b  

Referentenentwurf vom 18. Dezember 
2014 

Korrekturvorschlag Erläuterung 

§ 22b 

Anforderungen an das Aufbrechen 

von Gestein unter hydraulischem 

Druck und die Aufsuchung und Ge-

winnung von Erdgas, Erdöl und 

Erdwärme 

Bei dem Aufbrechen von Gestein unter 
hydraulischem Druck zur Aufsuchung 
und Gewinnung von Erdgas, Erdöl und 
Erdwärme, der Aufsuchung und Ge-
winnung von Erdgas, Erdöl und Erd-
wärme und den sonstigen damit in 
betrieblichem Zusammenhang stehen-
den Tätigkeiten hat der Unternehmer 
1. den Stand der Technik einzuhalten, 
2. die Integrität des Bohrlochs nach 
dem Stand der Technik sicherzustellen 
und regelmäßig zu 
überwachen, 
3. Lagerstättenwasser und Rückfluss 
nach dem Stand der Technik regelmä-
ßig zu überwachen, 
4. soweit erforderlich in Gebieten der 
Erdbebenzonen 1 bis 3 (DIN EN 1998-
1, Stand Januar 20112) ein seismolo-
gisches Basisgutachten erstellen zu 
lassen, Maßnahmen für einen 
kontrollierten Betrieb zu ergreifen und 
den Betrieb regelmäßig nach dem 
Stand der Technik zu überwachen und 
5. zumutbare Maßnahmen nach dem 
Stand der Technik zu ergreifen, um 
Daten über die Freisetzung von Methan 
und andere Emissionen in allen Phasen 
der Förderung einschließlich der Ent-
sorgung von Lagerstättenwasser und 
Rückfluss zu erheben und die genann-
ten Emissionen zu reduzieren. 

a. Satz 1 Nummer 5 ist nicht für 
die Aufsuchung und Gewinnung von 
Erdwärme anzuwenden. 

§ 22b 

Anforderungen an Aufsu-

chung und Gewinnung von 

Erdgas und Erdöl durch Auf-

brechen von Gestein unter 

hydraulischem Druck und 

Aufsuchung und Gewinnung 

von petrothermal gewonnener 

Erdwärme 

Bei der Aufsuchung und Gewin-
nung von Erdgas, Erdöl durch 
Aufbrechen von Gestein unter 
hydraulischem Druck, bei der 
Aufsuchung und Gewinnung von 
Erdwärme bei petrothermal ge-
wonnener Erdwärme und den 
sonstigen damit in betrieblichem 
Zusammenhang stehenden Tä-
tigkeiten hat der Unternehmer 
 
[…] 

 

Diese Anforderung sollte nur für 
Fracking und petrothermale Geo-
thermievorhaben gelten, bei de-
nen wassergefährdende Stoffe 
eingesetzt werden. Werden keine 
wassergefährdenden Stoffe ein-
gesetzt, besteht auch kein Um-
weltgefährdungspotenzial.  

Die Kontrolle der Bergbautätig-
keiten unterliegt der Aufsicht der 
Bundesländer. Deshalb sollten 
normale Tätigkeiten des Bohr-
lochbergbaus aus dem Gesetzes-
text gestrichen werden. 
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Zu EinwirkungsBergV § 2a  

Referentenentwurf  
vom 18. Dezember 2014 

Korrekturvorschlag Erläuterungen 

„Räumliche Begrenzung bei Bohrloch-
bergbau  

(1) Als räumlicher Einwirkungsbe-
reich gilt bei Bergschäden durch Bo-
denbewegungen in Höhe von mindes-
tens 10 cm infolge der Aufsuchung 
und Gewinnung 

a. von Erdgas mit Hilfe von Bohr-
löchern, die kreisförmige Oberfläche 
mit einem Radius von 500m, dessen 
Mittelpunkt oberhalb der Stelle liegt, an 
der das Gas in die Bohrung eintritt , 

b. von Erdöl mit Hilfe von Bohrlö-
chern die kreisförmige Oberfläche mit 
einem Radius von 50m, dessen Mittel-
punkt oberhalb der Stelle liegt, an der 
das Erdöl in die Bohrung eintritt;  

c. von Erdwärme mit Hilfe von 
Bohrlöchern die Oberfläche, die ober-
halb des Feldes, für das die Betriebs-
planzulassung des Bergbaubetriebes 
gilt, liegt; 

 (2) Als räumlicher Einwirkungsbereich 
gilt bei Bergschäden durch Erdbeben 
das Gebiet der verspürten Erdbeben-
einwirkung, soweit die für den Erdbe-
benherd ermittelte räumliche Lage sich 
innerhalb oder in der Nähe des Feldes, 
für das die Betriebsplanzulassung des 
Bergbaubetriebes oder des bergbau-
verwandten Betriebes gilt, befindet. 
Das Gebiet der verspürten Erdbeben-
einwirkung wird nach einem Erdbeben 
durch die zuständige Behörde anhand 
von seismischen Messungen und mak-
roseismischen Untersuchungen fest-
gelegt. Die Bergbaubetriebe und berg-
bauverwandten Betriebe sind zur Be-
reitstellung ihrer seismologischen Da-
ten verpflichtet.“ 

„Räumliche Begrenzung bei Bohr-
lochbergbau  

(1) Als räumlicher Einwir-
kungsbereich gilt bei Bergschäden 
durch Bodenbewegungen in Höhe 
von mindestens 10 cm infolge der 
Aufsuchung und Gewinnung 

[…] 

c. von Erdwärme mit Hilfe von 
Bohrlöchern die kreisförmige 
Oberfläche mit einem Radius von 
500 Metern, dessen Mittelpunkt 
oberhalb der Stelle liegt, an der 
das Thermalwasser in die Boh-
rung eintritt; 

(2) Als räumlicher Einwirkungsbe-
reich gilt bei Bergschäden durch 
Erdbeben das Gebiet der verspür-
ten Erdbebeneinwirkung, soweit 
die für den Erdbebenherd ermittel-
te räumliche Lage sich innerhalb 
oder in der Nähe des Feldes, für 
das die Betriebsplanzulassung des 
Bergbaubetriebes oder des berg-
bauverwandten Betriebes gilt, 
befindet. Das Gebiet der verspür-
ten Erdbebeneinwirkung wird nach 
einem Erdbeben durch die zustän-
dige Behörde anhand von seismi-
schen Messungen und makro-
seismischen Untersuchungen 
unter Zugrundelegung der DIN 
4150 festgelegt. Die Bergbaube-
triebe und bergbauverwandten 
Betriebe sind zur Bereitstellung 
ihrer seismologischen Daten ver-
pflichtet.“ 

1c. ist sachlich nicht nachvollzieh-
bar, da die Gefahr von Hebungen 
und Senkungen bei Kohlenwas-
serstoffbohrungen durch die steti-
ge Entnahme größer ist als bei der 
Wasserzirkulation der Geother-
mie. Hier findet eine Diskriminie-
rung der Geothermie gegenüber 
Kohlenwasserstoffen statt. 

Eine gezielte Besserstellung der 
Geothermie als Erneuerbare 
Energie entspräche eigentlich den 
Zielen der Bundesregierung. Bei-
spielsweise erfolgte in Frankreich 
eine Privilegierung der Geother-
mie bei Regelung der Verfahren 
zum Aufbrechen von Gestein. Die-
ses Vorgehen wurde auch vom 
französischen Verfassungsrat 
bestätigt3. 

2. Es ist hilfreich, die maßgebliche 
Technische Norm (DIN 4150) 
konkret anzugeben.  
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Zu WHG § 9, Absatz 2, Nummer 3 und 4 

Referentenentwurf vom 18. Dezem-
ber 2014 

Korrekturvorschlag Erläuterungen 

2. § 9 Absatz 2 wird wie folgt geän-
dert: 
a) In Nummer 2 wird der Punkt am 
Ende durch ein Komma ersetzt. 
b) Folgende Nummern 3 und 4 wer-
den angefügt: 
3. das Aufbrechen von Gesteinen 
unter hydraulischem Druck zur Auf-
suchung oder Gewinnung von Erd-
gas, Erdöl oder Erdwärme, ein-
schließlich der zugehörigen Tiefboh-
rungen, 
4. die untertägige Ablagerung von 
flüssigen Stoffen, die bei Maßnah-
men nach Nummer 3 oder anderen 
Maßnahmen zur Aufsuchung oder 
Gewinnung von Erdgas, Erdöl oder 
Erdwärme anfallen.“ 

3. das Aufbrechen von Gesteinen 
unter hydraulischem Druck zur Auf-
suchung oder Gewinnung von Erd-
gas, Erdöl oder petrothermal gewon-
nener Erdwärme, einschließlich der 
zugehörigen Tiefbohrungen,  
 

4. die untertägige Ablagerung von 
flüssigen Stoffen, die bei Maßnah-
men nach Nummer 3 oder anderen 
Maßnahmen zur Aufsuchung oder 
Gewinnung von Erdgas oder Erdöl 
oder Erdwärme. 

Zu 3.: Eine Anwendung sollte nur auf 
die petrothermal gewonnene Erd-
wärme und nicht auf die Erdwärme 
insgesamt abzielen. Zur Differenzie-
rung hat der Bundesverband Geo-
thermie eine Definition für die Auf-
suchung und Gewinnung von pet-
rothermal gewonnener Erdwärme 
entworfen, die auch bei der Definiti-
on des Technologiebonus‘ im EEG 
anerkannt wurde4. 
 
Zu 4. : Die bei der Erdwärme übliche 
Zirkulation zwischen Produktions-
bohrung und Reinjektionsbohrung 
stellt keine untertägige Ablagerung 
von flüssigen Stoffen dar. Daher ist 
das Wort „Erdwärme“ zu streichen. 
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Fragen der Ministerien zum Erfüllungsaufwand, Schreiben vom 

17.12.2014 

1a)  Zu §9 Absatz 2 Nr. 3 und 4 WHG neu 

a. betrifft Absatz 3, hydraulisches Aufbrechen von Gestein (petrothermale 

Systeme) 

i. Mit wieviel Anträgen pro Jahr ist zu rechnen? 

2015: 2 Anträge, 2016: 2 Anträge, ab 2017: 3 Anträge pro Jahr 

ii. Mit wie viel zusätzlichen Anträgen ist im Vergleich zur bestehenden 

Verwaltungspraxis pro Jahr zu rechnen? 

Da petrothermale Systeme im Bereich der Forschung angesiedelt sind, 

gab es bis jetzt lediglich 3 wasserrechtliche Erlaubnissverfahren. 

b. betrifft Absatz 4, untertägige Ablagerung von flüssigen Stoffen  

Kommentar: Geothermische Systeme arbeiten mit einer Zirkulation von 

Thermalwasser zwischen Produktionsbohrung und Reinjektionsbohrung. 

Der Bundesverband Geothermie ist der Meinung, dass die Zirkulation 

von Thermalwasser keine Ablagerung darstellt. 

 

i. Mit wieviel Anträgen pro Jahr ist zu rechnen? 

Es gibt keine Anträge zur Ablagerung von flüssigen Stoffen. 

ii. Mit wie viel zusätzlichen Anträgen ist im Vergleich zur bestehenden 

Verwaltungspraxis pro Jahr zu rechnen? 

Es gibt keine Anträge zur Ablagerung von flüssigen Stoffen. 

  



 

1b)  Zu §9 Absatz 2 Nr. 3 und 4 WHG neu  

a. betrifft Absatz 3, hydraulisches Aufbrechen von Gestein (petrothermale 

Systeme) 

Die Mehrkosten werden auf 75 Mannstunden eines Hydrogeologen  

(à EUR 90) und 25 Mannstunden eines Jurist (à EUR 300) geschätzt. 

Insgesamt sind dies EUR 14.250. 

b. Betrifft Absatz 4, untertägige Ablagerung von flüssigen Stoffen  

Der Bundesverband Geothermie ist der Auffassung, dass die Zirkulation 

keine Ablagerung darstellt. Daher nicht zutreffend (siehe 1a). 

2) Zu §13a Absatz 4 Nr. 1 WHG neu 

Da sich die petrothermale Geothermie noch im Forschungsstadium befindet, können 

die detaillierten Auswirkungen nicht vorhergesagt werden. Für die Erzeugung von 

Hydrofracs wird jedoch im Wesentlichen Wasser verwendet. Es werden keine 

Mehrkosten erwartet. 

3) Zu §13a Absatz 4 Nr.2 und Absatz 5 Nr.2.  

a. betrifft §13a Absatz 4 Nr.2 

Die Mehrkosten werden auf 75 Mannstunden eines Hydrogeologen (à 

EUR 90) und 25 Mannstunden eines Jurist (à EUR 300) geschätzt. 

Insgesamt sind dies EUR 14.250. 

b. betrifft §13a Absatz 5 Nr.2: trifft nicht auf Tiefe Geothermie zu 

4) Zu §13b Absatz 2 Nr.1 

Die Mehrkosten werden auf 75 Mannstunden eines Hydrogeologen (à EUR 90) und 

25 Mannstunden eines Jurist (à EUR 300) geschätzt. Insgesamt sind dies EUR 

14.250. 

  



 

5) Zu §13b Absatz 2 Nr.2 Nr. 2 und Abs. 3 WHG  

a. betrifft §13b Absatz 2  

Die Grundwasserüberwachung ist pro Messstelle mit EUR 50.000 

Errichtungskosten zu kalkulieren. Sinnvoll sind 2 Messstellen. Der 

Betrieb der Messstelle, Probenahmen, Analytik und die Berichte sind mit 

jährlich EUR 10.000 pro Messstelle zu kalkulieren 

b. betrifft §13b Absatz 3  

Für die Tiefe Geothermie trifft §22b 2 ABBergV zu. Die Kosten 

(Durchführung der Maßnahme und Ausfallzeit der Wärme- bzw. 

Stromerzeugung) für eine Integritätsprüfung bzw. Dichtheitsprüfung 

können mit EUR 150.000 bis EUR 400.000 pro Bohrloch und Prüfung 

angenommen werden. Für einen typischen Dublettenbetrieb mit 2 

Bohrungen kommen so Kosten zwischen EUR 300.000 und EUR 

800.000 pro Prüfung auf die Betreiber zu. 

6) Zu §13b Absatz 4 WHG  

Es gibt derzeit noch keine kommerziel betriebenen, petrothermalen Systeme in 

Deutschland. Die Abschätzung der Fallzahl und der Kosten ist daher nicht möglich. 

7) zu §1 UVP-V Bergbau neu 

 Anzahl 

Vorhaben 

pro Jahr 

Kosten UVP, 

Planfeststellungsverfahren, 

Rahmenbetriebsplanverfahren pro 

Vorhaben 

§ 1 Nummer 8 in Naturschutz/ 

Natura 2000 Gebieten oder 

petrothermale Systeme 

2 EUR 300.000 bis EUR 500.000 

§ 1 Nummer 8a Vorhaben mit 

Versenkbohrungen 

8 EUR 300.000 bis EUR 500.000 

§ 1 Nummer 10a nach 

allgemeiner Vorprüfung 

2 EUR 300.000 bis EUR 500.000 

§ 1 Nummer 10b 2 EUR 300.000 bis EUR 500.000 



 

8a) Zu §22b und 22c Bundesbergverordnung  

Für die Geothermie trifft insbesondere §22b ABBergV zu. 

Es gibt zurzeit etwa 30 Tiefe Geothermie-Anlagen zur Wärme- und Stromerzeugung 

in Deutschland. Pro Jahr werden in den nächsten Jahren nur wenige 15 Anlagen 

dazukommen. Alle Anlagen würden den Auflagen aus §22b Allgemeine 

Bundesbergverordnung unterliegen.  

8b) Zu §22b und 22c Bundesbergverordnung  

Die Kosten (Maßnahme und Ausfallzeit der Wärme- bzw. Stromerzeugung) für eine 

Integritätsprüfung bzw. Dichtheitsprüfung können mit EUR 150.000 bis EUR 

400.000 pro Bohrloch und Prüfung angenommen werden. Für einen typischen 

Dublettenbetrieb mit zwei Bohrungen kommen so Kosten zwischen EUR 300.000 

und EUR 800.000 pro Prüfung auf die Betreiber zu. 

8c) zu §22b und 22c Bundesbergverordnung  

Der BVG geht davon aus, dass abhängig von Prüfungsfrequenz und Prüfungsumfang 

kleinere Geothermie-Anlagen zur Wärmeerzeugung die erforderlichen Mehrkosten für 

die neuen Anforderungen nicht aufbringen können. Das würde zur Schließung dieser 

Anlagen führen. Wir schätzen, dass in Deutschland 5 existierende Betriebe betroffen 

wären. 

Zudem ist zu erwarten, dass die häufig kommunal betriebenen 

Thermalwasserbohrungen für balneologische Zwecke bei mangelnder 

Wirtschaftlichkeit langfristig aufgegeben werden müssten. Wir schätzen, dass in 

Deutschland 5 Bäder/Betriebe betroffen wären. 

9a) Zu §§ 120, 126 BBergG neu 

1) Wie viele Haftungsregelungen, die den Regelungen zum Bergschaden unterfallen 

würden, würden Sie in Zukunft pro Jahr erwarten?  

Tiefe Geothermie-Anlagen haben in einigen Fällen Mikroseismizität ausgelöst. 

Die eventuell entstandenen Kleinstschäden (Putzrisse) wurden von den 

Betreibern kulant geregelt. Es werden keine Haftungsregelungen erwartet. 



 

2) Rechnen Sie mit einer Zunahme von Fällen? 

Nein. 

3) Wie viele der bisherigen Fälle würden von Gerichten entschieden? 

1 Fall. Dieser betrifft das Geothermiekraftwerk Landau. In einem 

Beweissicherungsverfahren (2014) wurde in Bezug auf das Ereignis aus dem 

Jahr 2009 endgültig festgestellt, dass für die gemeldeten Schäden die 

Geothermieanlage nicht ursächlich ist. Es gibt demnach bis heute keinen Fall in 

Deutschland wo Gebäudeschäden durch Microseismiziät verursacht durch 

Geothermie gerichtlich festgestellt wurden. 

9b) Zu §§ 120, 126 BBergG neu 

Wir nehmen an, dass es keinen Einfluss geben wird. In der Regel wird auch bei heute 

realisierten Tiefengeothermieprojekten bereits die Bergschadenvermutung 

(Beweislastumkehr) angewandt. 

9c) Zu §§ 120, 126 BBergG neu 

Wir erwarten keine Mehrkosten. 

10) Allgemeine Folgekosten 

Der Ausbaupfad für Erneuerbare Energie im Bereich Tiefer Geothermie würde deutlich 

verlangsamt. Weniger wirtschaftliche Projekte würden nicht begonnen bzw. realisiert 

werden. 
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Nutzung petrothermaler Technik 

Entwurf 2.0 

Zusammenfassung 

Folgende Kriterien müssen bei der Nutzung petrothermaler Techniken gleichzeitig 
erfüllt sein: 

(1) Der Produktionshorizont ist das Grundgebirge oder eine gering permeable 
Schicht (mit einer mittleren Permeabilität von weniger als 10-14 m2).  

(2) Die Produktionsbohrung liefert ohne den Einsatz der Frac-Technik keine wirt-
schaftlich relevante Schüttung. Als wirtschaftlich relevant werden Bohrungen 
mit einem Produktivitätsindex von mindestens PI = 10-2 m³/(MPa·s) definiert.  

(3) Der Produktionshorizont muss mit der Frac-Technik nachweislich mindestens 
um den Faktor 2 stimuliert worden sein. 

 

Gesetzesgrundlage 

Die Vergütung für Strom aus Geothermie wird im Erneuerbare Energien Gesetz 
(EEG) im § 28 geregelt:  
 
§  28 Geothermie  

(1) Für Strom aus Geothermie beträgt die Vergütung  
1. bis einschließlich einer Anlagenleistung von 10 Megawatt 16,0 Cent pro Kilowattstunde und  
2. ab einer Anlagenleistung von 10 Megawatt 10,5 Cent pro Kilowattstunde.  

(1a) Die Vergütungen erhöhen sich für Strom nach Absatz 1 aus Anlagen, die bis zum 31. Dezember 
2015 in Betrieb genommen worden sind, um jeweils 4,0 Cent pro Kilowattstunde. 

(2) Die Vergütungen erhöhen sich für Strom nach Absatz 1 Nr. 1, der in Kombination mit einer Wär-
menutzung nach Anlage 4 erzeugt wird, um jeweils 3,0 Cent pro Kilowattstunde (Wärmenutzungs-
Bonus). 

(3) Die Vergütungen erhöhen sich für Strom nach Absatz 1 Nr. 1, der auch durch Nutzung petrother-
maler Techniken erzeugt wird, um jeweils 4,0 Cent pro Kilowattstunde. 

Begründung:  

Zu § 28 Geothermie  
Die Vorschrift regelt die Vergütung von Strom aus Geothermie (Erdwärme). Geothermie zeichnet sich 
durch ein sehr hohes Potenzial, eine grundsätzlich verfügbare Technik sowie eine hohe Vollbenut-
zungsstundenzahl aus. Die Nutzung der Geothermie für die Elektrizitätsversorgung ist von verlässli-
chen gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Investoren abhängig, die mit dieser Regelung ge-
schaffen werden. 

Zu Absatz 1  
Absatz 1, in dem die Vergütungsstufen festgelegt werden, unterscheidet zwischen zwei Vergütungs-
klassen. Hintergrund sind spezifisch höhere Kosten bei kleinen Anlagen. 

Zu Absatz 2  
In Absatz 2 wird ein Bonus für ökologisch und ökonomisch sinnvolle Wärmenutzung eingefügt. Welche 
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Wärmenutzungen im Einzelnen erfasst sind, wird in der Anlage zu dem Gesetz geregelt. Der Bonus 
wird nicht von der Degression der Vergütungssätze nach Absatz 1 erfasst, sondern bleibt in gleicher 
Höhe bestehen. 

Zu Absatz 3  
Absatz 3 erhöht die Grundvergütung des Absatzes 1 um 4 Cent je Kilowattstunde, wenn der Strom 
auch durch die Nutzung petrothermaler Systeme erzeugt wird. Diese Systeme nutzen die im Gestein 
gespeicherte Energie. Beispiele für diese Nutzungssysteme sind Hot-Dry-Rock-Systeme (HDR), auch 
Deep Heat Mining (DHM), Hot Wet Rock (HWR), Hot Fractured Rock (HFR) oder Stimulated Geo-
thermal Systems (SGS). Der umfassende Begriff ist Enhanced Geothermal Systems (EGS). Es han-
delt sich hierbei um eine Energiegewinnung aus dem Gestein selbst; sie ist also weitgehend unab-
hängig von wasserführenden Strukturen. Das heiße Gestein (meist Grundgebirge) wird dabei als 
Wärmetauscher genutzt.  

 
Petrothermale Systeme 
Für den Vollzug des EEG müssen noch einige klarstellende Definition erarbeitet wer-
den. Diese werden der Clearingstelle EEG zur Verfügung gestellt. Die Begründung 
und die ergänzenden Erläuterungen werden dann im Rahmen rechtlicher Bewertun-
gen von der Clearingstelle und den mit der Bewertung der Geothermiesysteme be-
auftragten Umweltgutachtern genutzt werden. Das BMU bittet in diesem Zusammen-
hang um einen Vorschlag zur Interpretation der in der Begründung zu § 28, Abs. 3 
gemachten Definition für petrothermaler Systeme: „Es handelt sich hierbei um eine 
Energiegewinnung aus dem Gestein selbst; sie ist also weitgehend unabhängig von 
wasserführenden Strukturen.“ Insbesondere der Begriff „weitgehend“ ist zudefinieren.  
Der Begriff „Nutzung petrothermaler Techniken“ geht auf ein Papier des Personen-
kreises (PK) Tiefe Geothermie der Staatlichen Geologischen Dienste (SGD) 
Deutschlands zurück. In dem Papier „Nutzungen der geothermischen Energie aus 
dem tiefen Untergrund (Tiefe Geothermie) – Arbeitshilfe für Geologische Dienste“ 
(kurz Arbeitshilfe) werden petrothermale Systeme im Unterschied zu hydrothermalen 
Systemen wie folgt definiert: 
  

 Petrothermale Systeme:  
Überwiegend Nutzung der im Gestein gespeicherten Energie. Beispiele für diese 
Nutzungssysteme sind: 
- Hot-Dry-Rock-Systeme (HDR), auch Deep Heat Mining (DHM), Hot Wet 

Rock (HWR), Hot Fractured Rock (HFR) oder Stimulated Geothermal System 
(SGS) genannt. Der umfassende Begriff ist Enhanced Geothermal Systems 
(EGS). Es handelt sich hierbei um eine Energiegewinnung aus dem Gestein 
selbst; sie ist also weitgehend unabhängig von wasserführenden Strukturen. 
Das heiße Gestein (meist Grundgebirge) wird als Wärmetauscher genutzt. 
HDR-Systeme werden primär zur Stromerzeugung eingesetzt. 

- Tiefe Erdwärmesonden: Energienutzung aus einer beliebigen Gesteinsabfol-
ge mit geschlossenem Kreislauf des Wärmeträgermediums in der Sonde; nur 
zur Wärmeversorgung.  

 
Mit einer Tiefen Erdwärmesonde werden wegen der Zirkulation des Wärmeträgerme-
diums in der geschlossenen Sonde keine Temperaturen am Bohrlochkopf erreicht, 
die eine Verstromung zzt. ermöglichen. Deshalb kann diese Technik bei der Betrach-
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tung des § 28 (3) EEG außer Betracht gelassen werden. Petrothermale Systeme um-
fassen daher nur die im 1. Spiegelstrich genannten Systeme, wie auch aus der Be-
gründung zu Abs. 3 ersichtlich wird.  
 
Kriterien 
Die Übergänge zwischen hydrothermalen und petrothermalen Systemen sind flie-
ßend. Die klassische Definition des HDR-Verfahrens, die von einem heißen und (fast 
vollständig) trockenen Grundgebirge ausging, ist aufgrund der Erkenntnisse aus vie-
len Tiefbohrungen heute nicht mehr haltbar. Einvernehmen besteht aber darüber, 
dass man von „HDR“-Verfahren sprechen kann, wenn eine Bohrung keine wirtschaft-
lich relevante Schüttung liefern kann und Stimulationsmaßnahmen notwendig sind, 
um Fließwege zu schaffen. 
Folgende Kriterien müssen bei der Nutzung petrothermaler Techniken gleichzeitig 
erfüllt sein: 
 

(1) Der Produktionshorizont ist das Grundgebirge oder eine gering permeable 
Schicht. 

Entscheidend ist der Bereich, der von der Produktionsbohrung erschlossen wird. Der 
Injektionshorizont kann dagegen ein (höher liegender) Aquifer sein; damit ist ein 
Zweischicht-Verfahren (Produktion und Injektion in zwei verschiedenen Horizonten) 
zulässig. 
Als gering permeabel wird eine Schicht angesehen, deren Gesteinsmatrix außerhalb 
von Störungszonen eine mittlere Permeabilität von weniger als 10-14 m2 hat. Mit die-
ser Permeabilität schließt man relativ permeable Sandsteine aus, die hydrothermal 
genutzt werden können. 
 

(2) Die Produktionsbohrung liefert ohne den Einsatz der Frac-Technik keine wirt-
schaftlich relevante Schüttung. 

Dieses Kriterium muss über einen hydraulischen Test nachgewiesen werden. Gege-
benenfalls sind vorher Stimulationsmaßnahmen, wie Säuere-Injektion, aber keine 
Frac-Versuche, durchzuführen. Die wirtschaftlich relevante Schüttung wird über den 
Produktivitätsindex PI festgelegt. Als wirtschaftlich relevant werden Bohrungen mit 
einem Produktivitätsindex von mindestens PI = 10-2 m³/(MPa·s) = 1 l/(s·bar) definiert. 
Zur Bestimmung des PI wird die Druckabsenkung in Reservoirtiefe nach max. 24 h 
Testdauer verwendet. Die Druckabsenkung sollte in Reservoirtiefe gemessen oder 
bestimmt werden, um die eventuelle Uneindeutigkeit bei der Bestimmung aus den 
Kopfdruckdaten zu vermeiden.  
Ist dagegen die Reinjektionsbohrung "dicht" (PI <10-2 m³/(MPa·s)) und braucht eine 
massive Stimulation, so handelt es sich nicht um ein petrothermales System, son-
dern um eine stimulierte hydrothermale Nutzung: Die Produktion ist nicht weitgehend 
unabhängig von wasserführenden Strukturen. 
  

(3) Der Produktionshorizont muss mit der Frac-Technik nachweislich stimuliert 
worden sein. 
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Bei dieser Technik (Hydraulic Fracturing) werden mit hoher Fließrate große Fluidvo-
lumina (mit oder ohne Stützmittel) in der Bohrung verpresst, um künstliche Gesteins-
risse zu schaffen oder natürliche Klüfte dauerhaft aufzuweiten. Dass ein künstlicher 
Wärmetauscher erzeugt worden ist, muss durch hydraulische Tests vor und nach der 
Stimulierung nachgewiesen werden. Die Steigerung des Produktivitätsindex muss 
mindestens um den Faktor 2 erfolgen. 
 
 
  
  
Definitionen 
Parameter: Produktivitätsindex PI 

Maßeinheit: m3 s-1 MPa-1 

Definition: Der Produktivitätsindex PI beschreibt die Förderrate in Abhängigkeit von 
der Druckabsenkung. Für Injektionsbohrungen ist das Analogon zum Produk-
tivitätsindex der Injektivitätsindex II. Er beschreibt die Injektionsrate in Abhän-
gigkeit von der Druckerhöhung.  

Unter Berücksichtigung der verschiedenen Einheiten ergibt sich die folgende Um-
rechnungstabelle: 
 

Einheit m3 s-1 MPa-1 m3 h-1 MPa-1 l  s-1 (m WS)-1 l s-1 bar-1 

m3 s-1 MPa-1 1 3600 9,806650 100 

m3 h-1 MPa-1 0,278⋅10-3 1 2,724⋅10-3 27,8⋅10-3 

l  s-1 (m WS) -1 0,101971 367,098 1 10,1971 

l s-1 bar-1 0,01 36 980,665 1 

 
 
Bestimmung: Der Index wird in der Regel aus hydraulischen Tests bestimmt, wobei 

zu berücksichtigen ist, dass bei kurzen Testzeiten wegen der noch instationä-
ren Verhältnisse die Absenkungswerte noch nicht konstant sind. Der Produkti-
vitätsindex ist jedoch nicht allein von den Eigenschaften des Untergrundes 
sondern auch von denen der Bohrung (Brunnenspeicherung, Skin) abhängig. 

 
Parameter: Permeabilität K  

 Maßeinheit: m2 (1 Darcy = 0,98697·10-12 m2) 
Parameter: Durchlässigkeit oder Durchlässigkeitsbeiwert kf 

Maßeinheit: m s-1 
Definition: Die Permeabilität und der Durchlässigkeitsbeiwert beschreiben die Durch-

lässigkeit eines porösen Mediums gegenüber einem Fluid (z. B. Wasser), wo-
bei sich die Permeabilität allein auf die Gesteinseigenschaften beschränkt und 
der Durchlässigkeitsbeiwert die Eigenschaften des Fluids zusätzlich einbe-
zieht. Der Durchlässigkeitsbeiwert gibt an, welcher Volumenstrom Q bei einem 
hydraulischen Gradienten i pro Fläche A bei einer bestimmten Fluidtemperatur 
strömt. Die Permeabilität steht mit dem Durchlässigkeitsbeiwert unter Berück-
sichtigung der dynamischen Viskosität µ und der Dichte ρF des Fluids und der 
Erdbeschleunigung g durch die Formel  
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µ
ρ gKk F

f
⋅⋅

=  (4) 

 in Beziehung. Für reines Wasser bei 10 °C gilt folgendes Äquivalent: 10-5 m s-1 
entspricht 1 D oder 1 m s-1 entspricht etwa 10-7 m2. Beide Parameter K und kf 
können richtungsabhängig sein und müssen dann als Tensor geschrieben 
werden.  

Bestimmung: Messungen an Bohrkernen im Labor (Eigenschaft der Gesteinsmatrix), 
Ableitung aus Bohrlochmessungen (Permeabilität); Auswertung von Pump- 
und Injektionstests, Markierungsversuchen (Eigenschaft des Gebirges). 
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